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► Nr.  VO/2019/07831
öffentlich

Lübeck, 13.06.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Kriegsopferdank - Jahresabschluss 2012
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

26.08.2019 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
24.09.2019 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
26.09.2019 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Jahresabschluss 2012 mit einem Jahresüberschuss von 

44.664,78 € (Ergebnisrechnung) wird nach § 95 n Abs. 3 GO i.V.m. 
§ 17Abs. 2 Stiftungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein zur 
Kenntnis genommen. 

2. Dieser Jahresüberschuss wird anteilig (=3.725,57 €) der Freien 
Rücklage sowie in 2 Teilen der Zweckrücklage (=35.350,85 € + 
5.588,36 €) zugeführt. Die Berechnung ist in der Begründung erläu-
tert.

3. Die negative Ergebnisrücklage in Höhe von 766.375,83 € wird aufgrund von 
Korrekturen an der Eröffnungsbilanz gem. § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik zum 
31.12.2010 mit der Allgemeinen Rücklage (Stiftungskapital aus Bilanzierungs-
unterschied) verrechnet.

4. Der beigefügte Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes, der im 
Rechnungsprüfungsausschuss am 06.06.2019 abschließend bera-
ten wurde (VO/2019/07647) wird zur Kenntnis genommen.

1 von 57 in Zusammenstellung



Seite: 2/2

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein, da nicht betroffen.
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch: GO S-H  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)

Begründung:
Die Freie Rücklage beträgt nach Verwendung des Jahresergebnisses 2012 (nach Beschlussfassung 
der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck) dann im Jahr 2013: 259.869,76 € (Vorjahr: 256.144,19 €). 
Die Zuführung zur Freien Rücklage von 3.725,57 € errechnet sich gemäß § 62 Abs. 1 S. 3 AO aus 
höchstens 1/3 des anteiligen Jahresüberschusses (Rest Jahresüberschuss nach Zuführung zur 
Zweckrücklage Bauerneuerung aus GBV = 9.313,93 € - davon 1/3 = 3.104,64 €) zuzüglich 10 % der 
noch zu verwendenden Mittel (10 % = 620,93 €). 
Der verbleibende Anteil des Jahresergebnisses wird in 2 Teilen der Zweckrücklage zugeführt werden.   

Die Zweckrücklage beträgt dann nach Verwendung des Jahresergebnisses 2012: 149.302,91 € (Vor-
jahr: 108.363,70 €). Nach Beschlussfassung der Verwendung des Jahresergebnisses  durch die Bür-
gerschaft der Hansestadt Lübeck soll der Zweckrücklage ein anteiliger Betrag in Höhe von 
35.350,85 € zu Bauerneuerungen sowie allgemein ein Betrag von 5.588,36 € zugeführt werden. 

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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► Nr.  VO/2019/07647
öffentlich

Lübeck, 13.05.2019

Bearbeitung: Yvonne Bretfeld (E-Mail: yvonne.bretfeld@luebeck.de Telefon: 122-7103)

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2012 der Stiftung 
Kriegsopferdank und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2012

Beratung, Erörterung und ggf. Empfehlung zum o.a. Prüfungsbericht im Zuge der Erstbe-
handlung.
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1.201- Haushalt und Steuerung
1.201.2 -Abteil u ng Bilanzen, Haupt-

und Anlagenbuchhaltung

Zeichen: DS/KS

1 .1 40 - Rechnungsprüfungsamt
über

1.000 - Bürgermeister

Lübeck, den 29.04.2019
Auskunft: Daniel Schewe,

Katrin Sinner
Tel.: 2070; 2356; Fax: 2090

e-mail: bilanzen@luebeck.de

1 . 140 Rechnp{gsprüfungsamt
Vl-*

0 7 Mai 20t9

PrGr

Rechnungsprüfungsangelegenheiten: Stellungnahme zum Bericht über die Prüfung des
J a trresabsehfu sses de r Stift u n g K rie gsopf e rda n k zum 31 .1 2 -201 2

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit dem Schreiben vom 29.03.2019 seinen Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses 2012 vorgelegt.

Das Rechnungsprüfungsamt ist der Ansicht, dass der Jahresabschluss 2012 ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung
Kriegsopferdank widerspiegelt.

Die Gliederung des Prüfberichtes wird im Folgenden zut Beantwortung und einfacheren
Verg leichbarkeit übernommen.

Ebenfalls bat das Rechnungsprüfungsamt mit dem Prüfbericht 2012 um Stellungnahme
insbesondere zu folgenden Sachverhalten, zu dem die Verwaltung wie folgt Stellung mit:

2.1.3.1 Stiftungskapital

Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt, wie bereits im Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2011

mitgeteilt, Umschichtungsergebnisse (d h. Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von

Vermögensgegenständen) als eigenen Punkt innerhalb des Eigenkapitals, jedoch außerhalb des zu

erhaltenden Stiftungskapitals auszuweisen.

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass eine abschließende Klärung bisher nicht erfolgen konnte. Der

Sachverhalt u.a. zum Thema,,stiftungskapital" ist bereits im Mai 2018 seitens derVenrualtung mit

offiziellem Schreiben an die Stiftungsaufsichtsbehörde des lnnenministeriums thematisiert worden,
mit der Bitte um Klarstellung diverser stiftungsrechtlicher Sachverhalte, die durch die Regelungen
der GemHVO-Doppik nicht oder nur im Widerspruch zu anderen rechtlichen Regelungen umgesetzt
werden könnten.
Trotz regelmäßiger Nachfrage reagierte die Stiftungsaufsichtsbehörde erst am 12.12.2018 mit einer
Email, die auf die übermittelten Fragen grundsätzlich nicht eingeht aber dem Hinweis, dass

allgemeingültige Antworten noch nicht gegeben werden können. Auf das Angebot seitens der

Verwaltung (Anfang 2019) die Sachverhalte konkret vorzustellen, blieb eine Reaktion der

Stiftungsaufsicht leider bisher aus. Damit bleibt der Rechtsrahmen für die Venrvaltung und das
Rechnungsprüfungsamt weiter.hin eigenständig interpretationsfähig und offen.
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M ittelverwend u n g/Stiftu n gszweck

lm Rahmen des Jahresabschlusses 2012 erfolgte eine Überprüfung des Rechnungsprüfungsamtes
bezüglich der Einhaltung des Stiftungszweckes bzw. der Mittelverwendung hinsichtlich der
Mieterauswahl. Bei der Prüfung der Mieterauswahl wurde festgestellt, dass die Vermietung der
Wohnungen weit überwiegend an Personen erfolgte, welche nicht unter den Stiftungszweck fallen.
Gemäß S 3 Abs. 2 der Stiftungssatzung dürfen die Mittel der Stiftung nur für satzungsmäßige
Zwecke verwendet werden. lm Geschäftsbesorgungsvertrag vom 01 .09.2012 ist keine Regelung
enthalten, die der Trave eine entsprechende Berücksichtigurig des Stiftungszweckes vorschreibt.
Nach Aussage der Trave erfolgte eine Benennung von Personen' in der Regel nicht. Das
Rechnungsprüfungsamt bittet die Verwaltung hier um Stellungnahme, wo die Verwaltung folgendes
zu mitteilen kann:
Beide Feststellungen treffen zu und sind gewollt. Der Verwaltung ist keine Vorschrift in Satzung
oder Stiftungsrecht bekannt, die vorschreibt, dass ertragsbringendes Vermögen selbst zugleich und
in vollem Umfang der unmittelbaren Verfolgung des Stiftungszweckes dienen muss. Das Vermögen
einer Stiftung kann bei operativ wirkenden Stiftungen zugleich oder in Teilen Stiftungszweck sein,
muss es jedoc_h_n_isht. Der _Stiftutrgszwegk der Stiftung (OD (an1 nur finanziert werden, wenn
Vermogen vorhanOLn ist, 

-Erträge 
erwirtschaftet weiden ünd das Veimogen niCnt übei

Wahrnehmung des Stiftungszweckes ,,verbraucht" wird. Eine Stiftung kann und muss so viel für den
Stiftungszweck ausgeben, wie sie über die Erträge ihres Vermögens nach Abzug ihrer ,,Unkosten"
erwirtschaftet. Sind Erträge nicht vorhanden, beschränkt oder erfordert die Unterhaltung des
Vermögens einen Großteil ihrer Erträge, ist der Stiftungszweck daran auszurichten. Die dauerhafte
Erhaltung des Vermögens genießt Vorrang vor Ausübung des Stiftungszweckes. Die Stiftung KOD
wird auch in Zukunft die Förderung von Personen über subventionierte Mieten nur in dem Umfang
vornehmen, wie es die Ertragssituation zulässt. In diesem Zusammenhang darf angemerkt werden,
dass die Stiftung KOD mit Errichtung des Gebäudeensembles Weberkoppel 2-2blRatzeburger Allee
109a erstmalig in ihrer Nachkriegsgeschichte mehr als eine (1) Person fördert. Durch eine eigens
den Bedürfnissen entsprechenden hergerichtete Wohngemeinschaft ist die Stiftung KOD nunmehr
in der Lage, weiteren l2jungen Menschen mit einer Schwerbehinderung dort helfen zu können. Es
ist geplant, diesen Personenkreis über Mieterhöhungen bei nicht geförderten Personen zu
erweitern. Ferner ist auch nicht bekannt und nicht auszuschließen, ob nicht in weiteren KOD-
Wohnungen lebende Personen evtl. ebenfalls einen dem Stiftungszweck entsprechenden Status
besitzen bzw. mittlenveile besitzen. Aufzeichnungen hierüber werden nicht geführt und würden auch
der Datenschutz-G ru ndverordnu ng widersprechen.

Zudem hat das Rechnungsprüfungsamt in der Prüfung festgestellt, dass das in 2010 in Betrieb
genommene Wohnobjekt der Weberkoppel 2/Ratzeburger Allee 109 a mit einem Darlehen aus der
sozialen Wohnraumförderung finanziert wurde, das neben Menschen mit einer Schwerbehinderung
auch Altenwohnungen fördert. Die Verwaltung wird hier um Stellungnahme gebeten, warum
Wohnungen bei dem Neubau mit Mitteln gefördert wurden, die nicht den Stiftungszweck stützen.

Die Verwaltung teilt hierzu mit, dass im Zuge der Planungen des Neubauprojektes Weberkoppel
2-2blRa2eburger Allee 109a mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen des
Innenministeriums Schleswig-Holstein im Vorwege die dazugehörige Wirtschaftlichkeitsberechnung
mit der Finanzierung u.a. durch ein Darlehen aus dem Programm der lnvestitionsbank Schleswig-
Holstein des sozialen Wohnungsbaus abgestimmt wurde. Alternative Berechnungsmodelle über
evtl. Finanzierungsmöglichkeiten mit anderen Kreditinstituten hatten alle eine nicht darstellbare
Wirtschaftlichkeit des Projektes zum Ergebnis und hätten somit deren Realisierung nicht

ermeister der Han tadt Lübeck
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